
Nicht an Vorgaben gehalten
Viele Anträge im Bauausschuss, einige mussten allerdings abgelehnt werden

Wartenberg. (bs) In der jüngsten
Bauausschusssitzung wurden am
Montag wieder mehrere Bauanträge
behandelt. Nicht alle wurden posi-
tiv beschieden. Die vierte Änderung
des Sport- und Freizeitzentrums
wurde einstimmig in der Planfas-
sung vom 1. Dezember 2024 be-
schlossen.
Bei einer Gegenstimme wurde

auch die Änderung des Bebauungs-
planes „Am Bründlhof“ genehmigt.
Die Verwaltung wurde mit der
Durchführung des vereinfachten
Bauleitverfahrens beauftragt. Da-
mit werden die ursprünglichen drei
Bauzellen auf zwei reduziert, es
wird ein weiterer öffentlicher Park-
platz auf Höhe der heutigen entfal-
lenden Parzelle 69 geschaffen.
Mit 5:4 Stimmen abgelehnt wurde

dagegen der Antrag, für die Parzelle
62 „Am Bründlhof“ künftig je Dop-
pelhaushälfte zwei Wohnungen zu-
zulassen. Grund der Ablehnung
war, dass man damit auch für alle
größeren Doppelhaushälften im Ge-
biet diese Änderung vornehmen
müsse.
Das gemeindliche Einvernehmen

wurde zum Anbau eines Leergutla-
gers an den bestehenden Verbrau-
chermarkt Strogenstraße 16 ein-
stimmig erteilt.

Vier Meter hohe
Betonwand abgelehnt
Für Entsetzen sorgte ein Antrag

auf Neubau einer Stützmauer „Am
Spatzenberg 22“. Hier wurde vom
Bau-, Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss dem Bauherrn folgende Lö-
sung vorgeschlagen: Terrassierte
Mauer halbiert oder dreigeteilt, Na-
turstein, kein Beton, Begrünung der
Mauer, Anböschung und die Stütz-
mauer ist auf eigenem Grundstück
zu errichten. Der eingereichte Vor-
schlag hielt sich in keiner Weise an
diese Empfehlungen, sondern es
solle eine einzige Stützmauer bis zu

einer Höhe von vier Meter erstellt
werden. Dies sei keinem Nachbarn
zuzumuten und städtebaulich so
nicht zu genehmigen. Der Bauaus-
schuss lehnte diesen Bauwunsch
einstimmig ab.
Der Anbau von zwei Wohneinhei-

ten an ein bestehendes Wohngebäu-
de sowie die Aufstockung des Be-
standsgebäudes in Auerbach 36 er-
hielten das gemeindliche Einver-
nehmen. Der Bauausschuss erteilte
auch das gemeindliche Einverneh-
men zum Neubau eines Einfamili-
enhauses mit Carport in Auerbach
20c. Dabei wurde einer Befreiung
der Festsetzungen des Bebauungs-
planes zugestimmt bezüglich der
Profilgleichheit auseinandergebau-
ter Garagen und Länge des Dach-
überstandes.

Bebauungsplanvorschlag
bereitet Kopfzerbrechen
Der Bebauungsplanvorschlag Pe-

senlerner Straße 2 bereitete aller-

dings Kopfzerbrechen. Hier soll
eine Bebauung mit mehreren Wohn-
einheiten in aufgelockerter Bauwei-
se, wie es im Marktgemeinderat be-
sprochen wurde, erfolgen. Tatsäch-
lich wurde nun eine Bebauung mit
zehn Reihenhäusern vorgelegt, wel-
cher der Bauausschuss so nicht zu-
stimmen wollte.
Bürgermeister Christian Pröbst

erklärte, dass diese Bebauung viel
zu massiv sei. Franz Gerstner (CSU)
schloss sich dem an und Nikolaus
Hintermaier (parteilos) sah nur ei-
nen Teil realisierbar. Eduard Ertl
(Neue Mitte) fand die Bebauung im
Straßenkreuzungsbereich als nicht
passend und insgesamt auch als zu
massiv.
Weil der Bauwerber in der Sit-

zung des Bauausschusses anwesend
war, bekam er Rederecht und man
konnte sich darauf verständigen,
den Bauantrag auf fünf Reihenhäu-
ser und zwei Doppelhäuser abzuän-
dern, wofür der Antragsteller eine
neue Planung vorlegen wird.

Für diese massive Bebauung in der Pesenlerner Straße gab es keine Zustim-
mung im Bauausschuss. Repro aus Bauantrag: Bernd Spanier


